
Abschrift

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvR 1175/99 -

In dem Verfahren 

über

die Verfassungsbeschwerde

1. der B F L. Beteiligüngs GmbH,
vertreten durch den Geschäftsführer. Bernd F. Lunkewitz, 
Mörfelder Landstraße 277 a, 60598 Frankfurt,

2. der K o n z e p t i o n  . Finanz- und 
Üntemehmensberaturigs GmbH-,
vertreten durch den Geschäftsführer D r . Eberhard Kossack, 
Landsberger Straße 497/1, 81241 München,

3 . dës Herrn Thomas G r u n d  m a n n .
Am Hof 32, 53113 Bonn, ■

^ Bevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. Konrâd Redeker .
und Koll., Mozartstraße 4-10, 53115 Bonn -

gegen a) den Beschluss des Bundesgerichtshofs 
v o m  2. Juni 1999 - V X I X  ZR 160/98 -,

b) ' das Urteil des Kammérgerichts 
v o m  5. Mai 1998 - 14 U  856/96

hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungs­
gerichts durch den Richter Steiner,

die Richterin Hohmann-Dennhardt 
. . und den Richter-Hof fmann-Riem

gemäß- § 93 b  in Verbindung mit § 93 a BVerfGG in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. August 199-3 (BGBl I S. 14.73)
•am 13. Februar 2001 einstimmig beschlossen:

Die Verfassungsbeschwerde wird -nicht zur 
Entscheidung angenommen.



I

G r ü n d e  ;

Die Beschwerdeführer wenden sich gegen die angegriffenen 
Entscheidungen mit der Rüge willkürlicher Missachtung ihres 
Rechts auf Gehör vor.Gericht.

I.

1. Mit einem notariell beurkundeten Übertragüngsvertrag 
vo m  18. September 1991, dem die übrigen Beschwerdeführer s o ­
wie der zwischenzeitlich durch Rücknahme aus dem Verfahren 
der Verfassungsbeschwerde ausgeschiedene ursprüngliche Be- 

I schwerdeführer zu 2), Herr Dr. Ulrich Wechsler, mit notariel­
lem Vertrag vom 27. September 1991 beitraten, erwarb die Be- 
•schwerdefuhrerin zu 1) von der Beklagten, des Ausgangsverfäh- 
rens,. der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufga­
ben, die Geschäftsanteile 'der Aufbau Verlag GmbH und der Rüt- 
ten & Loening Berlin GmbH. Der Vertrag 'enthielt untër 
Ziff. 6.3 eine Verjährungskläus.el.. Der Kulturbund e.V. als ' 
möglicherweise Restitutionsberechtigter des Aufbau-Verlags 
stimmte der Veräußerung zu.

Nach der Entstehung von Streitigkeiten schlossen die Par­
teien a m  23. November 1992 .einen notariellen Vergleich, in 
dessen Ziff. 16 eine umfassende Ausgleichsklausel für sämtli­
che gegenseitigen Ansprüche aufgenommen wurde.

Der Kulturbund e.V., dessen möglicherweise unverändert 
fortbestehende Inhaberschaft an den Geschäftsanteilen des 
Aufbau Verlages Gegenstand eingehenderer Überlegungen, gewor­
d e n  war, veräußerte seine, vermeintlichen Anteile an einer 
Aufbau Verlag'GmbH (1945). am 28. Februar 1995 an den G e ­
schäftsführer der Beschwerdeführerin zu 1) und focht zugleich 
'.did von ihm erteilte Zustimmung zum Vertrag vom 18. September 
1991- an. Nachdem die Unabhängige Kommission zur Überprüfung 
des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der Deut- ' 

^schen Demokratischen Republik sowie die Beklagte des Aus- 
gangsverfahrens die Zustimmung zu der zweiten Veräußerung a b ­
gelehnt hatten, kam es um diese Frage zwischen d e m  Kulturbund

\
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e.V. un d  der Beklagten des Ausgangsverfahrens unter Beiladung 
der Unabhängigen Kommission zu einem Rechtsstreit vor dem 
Verwaltungsgericht Berlin, der bislang nicht abgeschlossen 
ist. . . .

2. a) Mit der am 30. Januar 1995 beim Landgericht einge­
reichten Klage verlangten die Kläger von der Beklagten im 
Klageantrag zu 1) die Übertragung der Geschäftsanteile an der 

bezeichneten Aufbau- Verlag GmbH sowie der ebenfalls n ä ­
her bezeichneten Rütten & Loening GmbH, hilfsweise die Fest­
stellung, dass die Beklagte verpflichtet sei, ihnen zur ge ­
samten Hand die'Aktiva und Passiva der beiden Gesellschaften 
zu übertragen. Mit dem Hauptantrag zu 2) begehrten sie die 
Feststellung, dass die Beklagte verpflichtet sei, den Schäden 
zu ersetzen, der ihnen daraus entstanden sei oder noch ent- ' 
stehen werde, dass die Beklagte die Geschäftsanteile an den 
im  ersten Klageantrag genannten Gesellschaften bisher nicht 
übertragen habe.

m
j

P^Zur. Begründung -machten sie geltend, es bestünden jeweils 
zwei Verlage, nämlich je eine Alt- und eine Neugesellschaft. V  
Die Altgesellschaften -seien zu keiner Zeit Volkseigentum g e ­
wesen • u n d  daher auch im Zuge der Umwandlung nach dem Treu­
handgesetz nicht zu Gesellschaften mit beschränkter Haftung' 
geworden .• Die Beklagte habe ihnen nur die Neugesellschaften 
veräußert; diese seien hingegen nicht Rechtsnachfolgerinnen 
d e r  Altgesellschaften.

Das Landgericht wies die Klage schwerpunktmäßig wegen Ein­
greifens von Ziff. 6.3 des Veräußerungsvertrages ab.

b) Im Verfahren des zweiten Rechtszuges vor dem Kammerge­
richt erweiterten die Kläger die Klage um den hilfsweise g e ­
stellten Antrag zu 3) auf Feststellung, dass die im Antrag 
zu 1) bezeichneten .Gesellschaften oder deren etwa entstandene
• Rechtsnachfolger nicht nach den Bestimmungen des Gesetzes zur
• Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens 
{Treuhandgesetz) v o m  17. Juni 1990 in der Fassung vom 9. A u ­
gust 1994 'umgewandelt worden seien'. Sie beharrten auf dem ' 
Standpunkt, die Beklagte habe ihre Pflichten aus dem Übertra-
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gungsvertrag nicht erfüllt, sondern ihnen mit der Veräußerung 
der Neugesellschaften lediglich inhaltlose Hüllen übertragen, j

Das Kammergericht wies mit Urteil vom 5. Mai 1998 unter 
Abweisung des' Klageantrags zu 3) die Berufung zurück. In den 
Entscheidungsgründen wird dargelegt, dass die Beklagte den 
Vertrag durch Übertragung der Geschäftsanteile an den Neuge­
sellschaften erfüllt habe.- Im'Übrigen wird unter Hinweis auf 
die Entwicklung dér Rechtsverhältnisse zu Zeiten der Deut­
schen Demokratischen Republik darauf abgestellt, dass die 
Neugesellschaften Rechtsnachfolger der Altgesellschaften sei­
en.

• Zusätzlich stützt das Kämmergericht • die Entscheidung hi n ­
sichtlich des'Klageantrags zu 1) auf Ziff. 6.3 des Vertrages 
sowie auf Ziff. 16 des Vergleichs. Das Bestehen von Schadèns- 
efsatzansprüchen wird, unter Bezugnahme auf. die vorstehenden 
Gründe ebenfalls verneint. Der Feststellungsahtiag zu 3) wird 
für unbegründet erachtet.

c) D i e  Revision der Kläger wurde gemäß dem Beschluss des 
Bundesgerichtshofs vom 2. Juni 1999 nicht zur Entscheidung 
angenommen.

3. Zwischen den Parteien des Ausgangsverfahrens sowie w e i ­
teren Beteiligten ist ein handelsregisteirliches Verfahren a n ­
hängig, das durch Beschluss des Landgerichts Berlin v o m  29. 
Dezember 1998 - 98 f  76/98' - mit Rücksicht auf das Ausgangs­
verfahren ausgesetzt wurde 1

4i D i e  Beschwerdeführer nehmen es hin, dass das Kammerge- 
ri.cht di e  Klageanträge zu 1) und 2) auf Grund der Regelungen 
zu Ziff. 6.3 des Veräußerungsveftfages und Ziff. 16 des Ver­
gleichs abgewiesen hat. Ihre Verfassungsbeschwerde hat ledig­
lich d i e  Abweisung des Antrags zu 3) zum Gegenstand. Sie sind 
der Auffassung, das Kammergericht habe diesen Antrag a u s ­
schließlich auf Grund der Erwägungen zum rechtlichen Schick­
sal der veräußerten Gesellschaften zu Zeiten der vormaligen 
Deutschen Demokratischen Republik abgewiesen. Hierbei habe es 
den v o n  ihnen unterbreiteten Sachyortrag. unter willkürlicher 
Missachtung des Rechts auf Gehör vor Gericht übergangen, wo- .
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^ T V siZ  * n ; T n R- o h te a  aus A rt- 3 **>■•1  * « t .  103, erletzt wurden. Auch mit Rücksicht auf ihre zahl
rerchen Vertragspartner seien sie auf eine Klärung d «  
Streitfrage angewiesen.

g enD: i c “ eVOraUSSet2Un9en * 33 * « - •  * SVerfGO U e -

h a t  k e in e  " ^ c h e  * « .  

- a b e  a  BVerfGG. L T '

“ S t ” t  ^  9era9ten  VerleCzUn3 des R echts au f c L r
' BVerfGE 25 Z Z T Z T ^ T “

<143 f >. 83 ' 24 Z  <249>; S5‘ 305 <307>i « ■  141' ' 24 <35>; 86, 133 <144 f;>).

be b; B ^ erf“ e Ei S t HaUCh nlCht 9emâß S 93 * « » •  2 B uchsta- 
r e c h ts o la  ^  ZUr A b s e t z u n g  von Grundrechten oder grund-

* “  -  - f a s s u n g s h e -

M e . Zulâsslgkeit einer Verfassungsbeschwerde setzt voraus
Recht V "  AUfhebUn?  des angegriffenen Hoheitsaktes ein 
Rsechtsschutzbedürfnis besteht (vgl. BVerfGE 30. S4 < 5 . ^ 8 1 .
v o r  „ ’ hlerfür erforderliche Beschwer läge nur
für' eih  e “ e Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde

a n  f e U t  a" r rdefÜhrer
Zulässigkeit d e s ^ s t e t ^ l  ”  9e9en"ârti9en ^ P u n k t  die 
chen Int» Reststellungsantrags zu 3) mangels rechtli-

teresses a n  der Feststellung nicht mehr zu bejahen „ä-

Kan^er dU r C w ^"a9erweiterung im zweiten Rechtszug vor dem 
Kammergericht erhobene Feststellungsantrag ist g l ä ß  , « s

v o r g r e i f l i c r j - ^ d  ^  h e s S t a »  E- t s t e l l u n g
Hach rechtste Z  EntSCheidun9  <“ >“  ^  Hauptsache i s t .  
d ie  unte r “  ^  ^ 8’“ 9 ^  K1^ - t r ä g e  zu l ,  und 2 , .  
n ic h t  m ie . ^ n d e n ,  von den Beschwerdeführern

angegriffenen Erwägungen zur abschließenden Ausgleichs-
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regelung in Ziff. 16 des Vergleichs vom 23. November 1992 be- 
worden ist, bestehen jedoch zwischen den Parteien des 

Ausgangsverf ahr'ens keine' Rechtsbeziehungen mehr, die eine 
Feststellung des begehrten Inhalts erforderlich machten. Es 
•̂s *- nicht ersichtlich, welche weiteren Verpflichtungen der 
Parteien untereinander sich hieraus ergeben könnten.

^ er vor dem Verwaltungsgericht Berlin betriebene' Rechts- 
streit kann ebenfalls nicht Grundlage eines Feststellungsin­
teresses sein. Er findet nicht zwischen den Parteien des Aus- 
gangsverfahrens statt, so dass eine Sachentscheidung über den 
Feststellungsantrag zu 3) dort keine Rechtskraftwirkungen 
entfalten könnte. Gleiches gilt für das handelsregisterliche 
^ er^a^ rerif für das, wie .im Beschluss des Landgerichts Berlin 
v o m  29. Dezember 1998 - 98 T 76/98 - ausdrücklich hervorgeho­
ben, die Entscheidung in der hier vorliegenden Sache nicht 
"v’or9 r e -if lieh i s t . Vielmehr muss das Registergericht die re­
gisterrechtliche Frage in eigener Zuständigkeit beantworten. 
Für die übrigen Vertragspartner der Beschwerdeführer wäre .das 
angestrebte Feststellungsurteil ebenfalls' nicht verbindlich.

Vo n  einer weiteren Begründung wird gemäß § 93 d Abs. 'l 
Satz 3 BVerfGG abgesehen.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Hoffmann-Ri èmSteiner Hohmann-Dennhardt-




